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Antrag der Justizkommission*
vom 10. September 2013 

Beschluss des Kantonsrates
über die Zahl der Beisitzenden der Mietgerichte
für die Amtsdauer 2014–2020
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Obergerichts vom 19. Juni 2013
und in den Antrag der Justizkommission vom 10. September 2013,

beschliesst:

I.  Die Zahl der Beisitzenden der Mietgerichte wird für die
Amtsdauer 2014–2020 wie folgt festgesetzt:

Bezirksgericht Zahl der Beisitzenden

Affoltern 10
Andelfingen 10
Bülach 12
Dielsdorf 14
Dietikon 14
Hinwil 10
Horgen 10
Meilen 10
Pfäffikon 10
Uster 12
Winterthur 14
Zürich 24

II. Dieser Beschluss tritt per 1. Juli 2014 in Kraft.

* Die Justizkommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Hans Läubli,
Affoltern a. A (Präsident); Hans Egli, Steinmaur; Ursina Egli, Stäfa; Jacqueline
Hofer, Dübendorf; Dieter Kläy, Winterthur; Gabi Petri, Zürich; Roland Scheck,
Zürich; Rolf Stucker, Zürich; Céline Widmer, Zürich; Hans W. Wiesner, Bonstet-
ten; Heinrich Wuhrmann, Dübendorf; Sekretär: Emanuel Brügger.
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III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung.

IV. Mitteilung an das Obergericht.

Zürich, 10. September 2013

Im Namen der Kommission
Der Präsident: Der Sekretär:
Hans Läubli Emanuel Brügger

Begründung

Der Antrag des Obergerichts ist unbestritten. Es wird auf die ent-
sprechende Weisung des Obergerichts (KR-Nr. 220/2013) verwiesen.
Ergänzend hält die Justizkommission fest, dass aufgrund der Entschä-
digung mit Taggeldern Kosten nur bei tatsächlichem Einsatz der Bei-
sitzenden entstehen.


